
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Gerold Otten, Rüdiger Lucassen,
Jan Ralf Nolte, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/28103 –

Nukleare Teilhabe und Rüstungsprojekt Future Combat Air System

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In der Antwort zu Frage 9 auf Bundestagsdrucksache 19/19884 schreibt die 
Bundesregierung, dass das Future Combat Air System (FCAS) für die Sicher-
stellung der nuklearen Teilhabe nicht genutzt werden soll:

„Mit der vom BMVg [Bundesministerium für Verteidigung, die Fragesteller] 
vorgeschlagenen Lösung [Beschaffung F/A 18, die Fragesteller] eines zeitna-
hen Ersatzes des Waffensystems Tornado bis zum Jahr 2030 würde der poten-
tielle neue Fähigkeitsträger perspektivisch auch über das Jahr 2040 hinaus zur 
Verfügung stehen. Die Umsetzung eines zukünftigen Fähigkeitsübertrages 
[auf das FCAS, die Antragsteller] ist nicht Gegenstand aktueller Überlegun-
gen“ (ebd., S. 7).

Diese Antwort erscheint den Fragestellern höchst fragwürdig, denn die 
Bundesregierung benutzt den Ausdruck „Brückenlösung“ selber und bezeich-
net damit die Beschaffung eines fliegenden Waffensystems für die nukleare 
Teilhabe zur Überbrückung des Zeitraums zwischen Außerdienststellung des 
Tornados und Indienststellung des FACS:

„Wenige spezielle Fähigkeiten sollen interimsweise durch einen weiteren 
Flugzeugtyp ersetzt werden. Hierfür beabsichtigt man den Kauf von 45 Flug-
zeugen des Typs F-18 als Brückenlösung für die nukleare Teilhabe und den 
luftgestützten elektronischen Kampf“ (https://www.bmvg.de/de/aktuelles/bun
deswehr-brueckenloesung-tornado-nachfolge-kampfflugzeug-251444).

Nach dieser Aussage ist die F/A-18 unzweifelhaft „als Brückenlösung für die 
nukleare Teilhabe“ (s. o.) gedacht. Es müsse, so die Darstellung der Bundes-
regierung auf derselben Internetseite, „für die Zeit nach Ende der Nutzbarkeit 
des Tornado und vor Beginn der Einführung FCAS eine Brückenlösung ge-
ben“, durch die die nukleare Teilhabe, jene „wichtige militärische Fähigkeit 
der Bundeswehr, die sowohl durch die Bundesregierung im Weißbuch als auch 
von den NATO-Verbündeten eingefordert wird“, sichergestellt wird (https://w
ww.bmvg.de/de/aktuelles/bundeswehr-brueckenloesung-tornado-nachfolge-ka
mpfflugzeug-251444).

Die Fragesteller können daher nicht anders urteilen, als dass die Bundesregie-
rung in der zitierten Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdruck-
sache 19/19884 wissentlich die Unwahrheit gesagt hat, was nach Auffassung 
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der Fragesteller zweifellos ein unerhörter Vorgang wäre. Eine mildere Beurtei-
lung könnte nach Auffassung der Fragesteller dagegen zu der Einschätzung 
kommen, dass diese abweichenden Aussagen auf ein unabgestimmtes Vorge-
hen innerhalb der Bundesregierung und ihrer nachgeordneten Behörden hin-
deutet. Das würde nach Ansicht der Fragesteller allerdings die Regierungsar-
beit in ein bedauerliches Licht rücken. Nach Ansicht der Fragesteller bedarf 
diese Zweideutigkeit auf jeden Fall einer Aufklärung, denn soll FCAS nach 
Ansicht der Bundesregierung auch für die Nukleare Teilhabe Deutschlands 
Verwendung finden, wird dadurch mit Blick auf Frankreich das gesamte mil-
liardenschwere Rüstungsprojekt infrage gestellt. Es bedarf nach Auffassung 
der Fragesteller folglich einer grundsätzlichen Betrachtung von FCAS in Ver-
bindung mit der nuklearen Teilhabe.

Die Fragesteller gehen davon aus, dass Kampfflugzeuge auch noch in 20 Jah-
ren als Trägersystem für Nuklearwaffen Verwendung finden werden. Gegen-
wärtig ist der Tornado bekanntlich das einzige Trägersystem für die nukleare 
Teilhabe Deutschlands. Überdies ist die Frage noch nicht beantwortet worden, 
für welche Brückenlösung sich die Bundesregierung entscheiden wird. Als Al-
ternative zum Kauf von 30 Super Hornets (F/A-18), die von 15 Growler (E/
A-18G) begleitet werden, um überhaupt an mögliche Ziele zu gelangen, steht 
auch eine Zertifizierung des Eurofighters im Raum (https://www.behoerden-s
piegel.de/2020/05/08/brueckenloesung-fuer-tornado-nachfolge-2/). Die Zerti-
fizierung eines nicht-US-amerikanischen Kampfflugzeuges würde aber erheb-
lich längere Zeit in Anspruch nehmen, wodurch ein bruchfreier Übergang der 
Fähigkeit von Tornado auf Eurofighter unwahrscheinlich wäre (https://www.
bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/wirtschaft/detailansicht-wirtschaft/ar
tikel/eurofighter-oder-f-18-fuer-die-luftwaffe.html#topPosition).

Bekanntlich müssen alle Staaten, die als Verbündete der USA bereit sind, US-
amerikanische Atombomben im Rahmen der nuklearen Teilhabe zu verbrin-
gen, ihre Trägersysteme von US-Behörden zertifizieren lassen (https://www.ta
gesspiegel.de/politik/nachruestung-mit-kampfflugzeugen-die-nukleare-teilhab
e-ist-nicht-mehr-zeitgemaess/25799020.html). Das setzt allerdings voraus, 
dass den zuständigen US-Behörden auch sämtliche technische Details des be-
treffenden Flugzeugmusters vorgelegt werden müssen. Das würde aber FCAS 
als wesentlichen Träger europäischer Souveränität (https://www.deutschlandfu
nk.de/fcas-spd-verteidigungspolitiker-hellmich-sieht-fortschritte.1939.de.html
?drn:news_id=1231934) in Zweifel ziehen, denn die US-Amerikaner erhielten 
einen umfassenden Einblick in das Innerste dieses hochmodernen Waffensys-
tems.

Frankreich, das die Führungsrolle bei der Entwicklung den Projekts einnimmt, 
verfügt als Nuklearmacht über eigene Nuklearwaffen, nutzt aber auch unter-
schiedliche Trägersysteme (Rafale, U-Boote, Flugzeugträger) (https://www.sw
p-berlin.org/10.18449/2020A98/, hier S. 4). Von der durch die USA den 
NATO-Partnern offerierten Möglichkeit, US-amerikanische Atombomben als 
Freifallbomben zu verbringen, macht Frankreich folglich keinen Gebrauch 
und verfügt stattdessen über nukleare Marschflugkörper, die u. a. durch die 
Rafale in die Nähe ihres Ziels gebracht werden können (https://www.swp-berl
in.org/10.18449/2020A98/, hier S. 6–7).

Während Frankreich selbstverständlich davon ausgeht, mit dem FCAS eigene 
Nuklearwaffen verbringen zu können, ist die Bundesregierung der Meinung, 
an der nuklearen Teilhabe, wie sie gegenwärtig praktiziert wird, festzuhalten 
(Bundestagsdrucksache 19/22662).

Mit Blick auf die angestrebte europäische Souveränität und Frankreichs 
Selbstverständnis als souveräne Nuklearmacht ist zu erwarten, dass sich die 
gegenwärtige wie auch alle künftigen französischen Regierungen zu Recht 
weigern werden, die technischen Details des FCAS gegenüber Drittstaaten of-
fenzulegen (https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020A98/, hier S. 6–7). 
Diese Frage ist nicht allein eine militärische oder politische, sie berührt das 
Projekt FCAS in ihren Grundfesten.
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Eine Beteiligung Deutschlands an diesem schätzungsweise 100 Mrd. Euro 
(https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsch-franzoesisches-kampfflug
zeug-fuer-100-milliarden-euro-16593549.html) teuren Rüstungsprojekt erfor-
dert folglich, dass sich die gegenwärtige und die künftigen deutschen Regie-
rungen Klarheit darüber verschaffen, ob und wie die nukleare Teilhabe auf-
rechterhalten werden soll und welche Rolle FCAS dabei spielen wird. Eine 
Antwort auf diese Frage ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung 
des Rüstungsprojekts FCAS und darf nicht länger aufgeschoben werden. Nach 
Auffassung der Fragesteller gibt es vier Möglichkeiten:

- Deutschland gibt mittelfristig die nukleare Teilhabe auf, verlässt sich auf 
das Atomwaffenarsenal Frankreichs und entwickelt FCAS als entspre-
chendes Trägersystem in Abstimmung mit Frankreich. Deutschland müss-
te sich dann finanziell am Kernwaffenarsenal Frankreichs beteiligen und 
hätte im Gegenzug sowohl Mitsprache- bzw. Zugriffsrechte auf Frank-
reichs Kernwaffenarsenal. Der NATO würde dieser Schritt erheblichen 
Schaden zufügen.

- Deutschland gibt die nukleare Teilhabe nicht auf, sondern drängt auf eine 
Modernisierung, die den Erfordernissen künftiger Kriegsszenarien ent-
spricht. In diesem Fall müsste nach Vermuten der Antragsteller eine eige-
ne deutsche Version von FCAS entwickelt werden (ein „FCAS-light“), da 
Frankreich sich weigern wird, technische Details des ursprünglichen 
FCAS an Drittstaaten weiterzugeben. Diese Option ist aus Sicht der Frage-
steller mit Blick auf das industriepolitische Potenzial der deutschen Luft-
fahrtindustrie sowie die finanziellen und politischen Kosten unrealistisch.

- Deutschland verschließt sich jeglichem Besitz und jeglicher Verwendung 
von Kernwaffen, beteiligt sich aber zur Hälfte an der Finanzierung eines 
solchen Trägersystems für Frankreich. Die Aufgabe der nuklearen Teilha-
be oder das Sich-Verlassen auf den nuklearen Schirm Frankreichs ginge 
jedoch vermutlich mit erheblichen bündnispolitischen Verwerfungen ein-
her. Die Mitfinanzierung eines Kernwaffenträgersystems für Frankreich 
müsste dem Steuerzahler erklärt werden.

- Deutschland entwickelt wie geplant zusammen mit den Partnern FCAS, 
enthält sich aber einer nuklearen Bestückung und nutzt ein anderes, älteres 
Trägersystem. Dies wird von der Bundesregierung in der Antwort auf obi-
ge Frage auf Bundestagsdrucksache 19/19884 suggeriert, widerspräche 
aber der Vorstellung, dass FCAS das zentrale fliegende Waffensystem 
werden soll. Auch die Durchsetzungsfähigkeit eines veralteten Trägersys-
tems wäre höchst fraglich, noch dazu mit einer Freifallbombe.

Die Fragesteller halten eine Antwort auf diese grundsätzlichen Fragen zur Ent-
wicklung des FCAS und zur nuklearen Teilhabe für eine unmittelbare Voraus-
setzung für eine fernere sinnvolle Beteiligung Deutschlands am betreffenden 
Rüstungsprojekt, zumal in den kommenden 20 Jahren voraussichtlich mindes-
tens 50 Mrd. Euro deutsches Steuergeld (Hälfte der prognostizierten 100 Mrd. 
Euro, s. o.) in die Entwicklung und Beschaffung des FCAS fließen sollen. Die 
Bundesregierung ist nach Ansicht der Fragesteller dem Souverän verpflichtet, 
Rechenschaft über diese Fragen zu geben, bevor weitere Gelder in die Projekt-
entwicklung fließen.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung nimmt die Vorbemerkungen der Fragesteller zur Kennt-
nis. Sie stimmt weder den darin enthaltenen Wertungen zu, noch bestätigt sie 
die darin enthaltenen Feststellungen oder dargestellten Sachverhalte.
Dennoch weist die Bundesregierung die Unterstellung der Fragesteller, in der 
Beantwortung der in der Vorbemerkung zitierten Kleinen Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE. wissentlich die Unwahrheit gesagt zu haben, sowie den Vorwurf 
eines unabgestimmten Vorgehens zurück.
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Die Bundesregierung bekennt sich zur nuklearen Teilhabe (NT) der NATO als 
wichtigem Bestandteil einer glaubhaften Abschreckung des Bündnisses. Sämt-
liche Entscheidungen bezüglich der NT werden in enger Abstimmung mit den 
Bündnispartnern in den dafür verantwortlichen Gremien getroffen.
Die Bundesregierung bleibt ebenso wie die NATO dem Ziel einer nuklearwaf-
fenfreien Welt in Frieden und Sicherheit weiter verpflichtet und verfolgt dabei 
einen pragmatischen Ansatz konkreter nuklearer Abrüstungsschritte.
Die Beantwortung der Fragen kann in offener Form nicht erfolgen. Die Einstu-
fung als Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ ist im vorliegenden Fall im Hinblick auf das Staatswohl erfor-
derlich. Nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung, VSA) vom 
10. August 2018 sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte 
für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 
nachteilig sein kann, entsprechend einzustufen.
Die Informationspolitik hinsichtlich der Nuklearstreitkräfte der NATO unter-
liegt aus Sicherheitsgründen den verpflichtenden Geheimhaltungsregeln des 
Bündnisses. Demzufolge können zu der Anzahl, den Lagerorten, dem Umgang 
mit und den Spezifika der Nuklearwaffen sowie ihrer Trägersysteme, wie auch 
der Ausbildung, der Übung und der Absicherungsmaßnahmen keine Angaben 
gemacht werden. Aussagen und Mutmaßungen hierzu können zudem weder be-
stätigt noch dementiert werden.

 1. Wie erklärt sich die Bundesregierung die gegensätzlichen Aussagen be-
treffend die Nutzung der F/A-18 als „Brückenlösung“ für die nukleare 
Teilhabe, bis FCAS diese Fähigkeit übernehmen kann (vgl. Vorbemer-
kung der Fragesteller)?

 2. Werden nach heutigem Kenntnisstand der Bundesregierung auch in 
20 Jahren noch Kampfflugzeuge als Trägersysteme von Kernwaffen die-
nen?

Wenn nein, welche Rückschlüsse zieht die Bundesregierung daraus für 
die Planungen betreffend die Sicherstellung der nuklearen Teilhabe?

 3. Welche Alternativen gibt es nach Auffassung bzw. Kenntnis der Bundes-
regierung zur Verwendung von nuklearen Freifallbomben?

Werden nach Kenntnis der Bundesregierung diese Alternativen auf Ebe-
ne der NATO erwogen (wenn ja, inwiefern), und welche Implikationen 
hätten Änderungen auf die Ausformung der nuklearen Teilhabe?

 4. Hat die nukleare Teilhabe Deutschlands bei den Planungen und Verhand-
lungen mit den französischen Partnern betreffend FCAS bisher eine Rol-
le gespielt?

Wenn nein, warum ist diese Frage mit Blick auf die Durchführbarkeit des 
Projekts bisher ausgeblendet worden?

 5. Welche Haltung vertritt nach Kenntnis der Bundesregierung die gegen-
wärtige Regierung Frankreichs in der Frage einer Zertifizierung von 
FCAS für die nukleare Teilhabe?
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 6. Vertrat und vertritt die Bundesregierung den Standpunkt, dass FCAS die 
nukleare Teilhabe Deutschlands innerhalb des NATO-Bündnisses nach 
2040 sicherstellen soll?

 7. Wie werden sich nach heutiger Sicht künftige Regierungen Frankreichs 
zum Wunsch der deutschen Regierung stellen, dass FCAS für die nukle-
are Teilhabe zertifiziert werden soll?

 8. Sind von der Bundesregierung eine oder mehrere der von den Fragestel-
lern in der Vorbemerkung aufgezählten vier Alternativen erwogen wor-
den, und wenn ja, welche?

a) Welche der von den Fragestellern in der Vorbemerkung aufgezählten 
vier Alternativen kommen, sofern noch keine Erwägungen stattge-
funden haben, der Ansicht der Regierung in der Frage der Verbin-
dung von FCAS und nuklearer Teilhabe am nächsten, und warum?

b) Welche weiteren Optionen sind von der Bundesregierung bisher er-
wogen worden?

 9. Zieht die Regierung die Möglichkeit in Betracht, dass das Rüstungspro-
jekt FCAS an unterschiedlichen Einstellungen der Entwicklungspartner 
zur Themen wie nukleare Teilhabe, Patentrechte, Finanzierung scheitern 
könnte?

10. Warum hat die Frage des Patentrechts nunmehr eine kritische Bedeutung 
für den Fortgang des Projekts FCAS bekommen, obwohl nach Kenntnis-
stand der Fragesteller gemäß ursprünglicher Übereinkunft alle Patente, 
die im Zusammenhang mit FCAS entwickelt werden, allen beteiligten 
Staaten zur Verfügung stehen sollten (Ausschussdrucksache 19(12)935, 
S. 4)?

11. Was versteht die Bundesregierung unter mit Blick auf das Projekt FCAS 
unter „europäische Souveränität“ (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) 
und vor allem in Bezug auf was?

12. Sieht die Bundesregierung in der zeitgleich von Großbritannien, Schwe-
den und Italien entwickelten „Tempest“ ein Konkurrenzprojekt zu FCAS 
(https://www.reuters.com/article/us-britain-defence-italy-idUSKCN1V
W2DY), und wenn nein, warum nicht?

13. Was waren nach Kenntnis der Bundesregierung die politischen und öko-
nomischen Gründe dafür, dass nunmehr zwei Konkurrenzprojekte auf eu-
ropäischem Boden entwickelt werden (siehe Frage 12)?

14. Was hat die Bundesregierung dafür getan, um ein gesamteuropäisches 
Projekt auf den Weg zu bringen, damit sich Know-how und Ressourcen 
nicht auf zwei Konkurrenzprojekte verteilen?

Stand die Bundesregierung diesbezüglich parallel zu den Verhandlungen 
mit Frankreich mit der britischen, schwedischen oder italienischen Re-
gierung in Kontakt?

15. Warum hat sich die Bundesregierung für eine Beteiligung am Rüstungs-
projekt FCAS entschieden, obwohl die Zusammenarbeit mit Großbritan-
nien und Italien bei der gemeinsamen Entwicklung und Nutzung von 
Kampfflugzeugen (Tornado, Eurofighter) jahrzehntelang erprobt und be-
lastbar ist?
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16. Hat sich die Bundesregierung zur Möglichkeit einer Fusion der Projekte 
Tempest und FCAS, wie sie von der italienischen Denkfabrik „Instituto 
Affari Internazionali“ im März 2019 vorgeschlagen worden ist, eine Auf-
fassung gebildet, und wenn ja, wie lautet diese (https://www.heise.de/tp/
features/Beschleunigte-Ruestungsgrossprojekte-4558954.html)?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung sowie auf die als „VS – Nur für 
den Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage* wird verwiesen.

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antworten als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die 
Antworten sind im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und können dort von Berechtigten ein-
gesehen werden
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